
   
 
 

 
 
 
 

  
 
 
Hinweis zur Erteilung der Betriebserlaubnis für S-Pedelecs 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie bei einer Einzelabnahme  
Ihres S-Pedelecs mit dem von uns beim Kauf erhaltenen „Gutachten zur Erlangung  
einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21StVZO“ nur noch zur Zulassungsstelle  
gehen müssen, die die Betriebserlaubnis auf Basis des Gutachtens durch Stempel bestätigt. 
 
Nach Erhalt der Betriebserlaubnis können Sie Ihr Bike dann bei jedem  
Versicherungsunternehmen, welches Kennzeichen für die Fahrzeugklasse  
L1eB anbietet,  pflichtversichern. 
 
Dies betrifft lediglich die Modelle im M1-Sortiment, die durch uns nicht mit dem CoC  
ausgeliefert werden. In der Regel sind dies Modelle, die vor der Saison 2017/2018  
durch die M1 im Markt eingeführt wurden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Die Geschäftsleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


